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Art. 5. Das Theater kann von allen Seiten freiliegend oder an andere Gebäude

angebaut fein.

Wenn es freiliegend ill, fo mul's nach allen den Seiten hin, die nicht von einer öffent—

lichen Straße begrenzt find, ein freier Raum oder Rundgang von mindellens 8‚oom Breite

gelall'en werden, falls die benachbarten Gebäude nach dorthin keine Penlter haben. Im

entgegengefetzten Falle ifl eine der Bedeutung und den Verhältnifien des Gebäudes

entfprechende Breite zu geben.

Falls irgend ein Teil des Theaters an ein anderes Gebäude angebaut ill, fo iii. eine

Brandmauer von Backfleinen von mindellens 0,27, "‘ herzuftellen, um die Zwifchenmauern 23)

zu fchützen.

Art. 6. Zwifchen den benachbarten Grundflücken und dem Rundgange darf, falls

das Theater freiliegend ill, keinerlei Verbindungstür vorhanden fein. Falls das Theater an

andere Gebäude angebaut ill, darf keine Tür in das Innere irgend eines Teiles derfelben

führen.

Art. 7. Die drei Abteilungen des Theaters find durch fiarke, durchweg von unver-

brennlichem Material hergeflellte Brandmauern zu trennen.

Die in das Freie führenden Ausgänge des Zufchauerraumes und der Betriebsräume follen

voneinander getrennt liegen.

Es erfüllt uns mit Erftaunen, wenn wir fehen, wie allen diefen fo nahe

liegenden Bedenken und Erwägungen noch bis vor wenig Jahren, ganz befonders

aber bei den Theatern älteren Urfprunges, keinerlei oder doch nur fehr geringe

Rechnung getragen wurde. Die weitaus überwiegende Anzahl diefer älteren, felbft

der zu ihrer Zeit angefehenften und be-

deutendften Theater war unmittelbar an

andere Gebäude angelehnt oder zwifchen

folche eingekeilt, in ihrer architektonifchen ‘

Wirkung dadurch beeinträchtigt, in ihren /

Zugängen oft nur auf eine Front an—

gewiefen und auf das äufserfte räumlich

befchränkt, eine [tete Gefahr für die Be— . &

Fig. 26.
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fucher fowohl wie für die Nachbarfchaft.

Abgefehen von den frühef’ten Theatern,

welche, wie wir gefehen haben, ihrer

Entflehungsweife nach Teile von Paläflen,
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Klöf’tern und dergleichen Anlagen ein E

nahmen, fehen wir, dafs die Theater auch “ [

fpäterer Epochen angebaut waren an ' “ ä  
Schlöffer‚ Bibliotheken, Sammlungen etc., Ä .,

deren kof’tbaren Inhalt ftets mit der Gefahr

der Vernichtung bedrohend (Fig. 25 u. 26), i

oder auch an gewöhnliche Wohnhäufer,

an Verkaufsbuden, Warenlager, ja fogar, . -

wie Fälfc/z mitteilt, an Artillerieclepots und

Munitionsmagazine.
. .. l '

Solche Sorglofigke1t mufs umfo uber- A tes H0fburgtheater zu Wien'

rafchender erfcheinen, als die in früheren Zeiten gebräuchliche Ausführungsweife

'-’3} Mars mitayerzs * die gemeiufchaftlichen Grenzmauern zwifchen zwei Grundftücken, die auf gemeinfame Koflen

der beiden Anfl:öfser‚ aber durch den zuerl't b;menden ausgeführt werden, (0 daß alfo der fpäter daranbauende diefem die

Hälfte der Mauer zu \'ergi1ten hat.


